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R u n d e R L A S S e

nr. 13 Aktenordnung für die Arbeitsgerichtsbarkeit (AktO-ArbG). Rderl. d. MdJ. v. 
19.11.2013 (1454 - I/B 1 - 2013/1052 - I/B) – JMBl. 2014, S. 173 –

– Gült.-Verz. nr.: 20068 –

Für die hessischen gerichte für Arbeitssachen wird Folgendes bestimmt:
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§ 1

datenerfassung und Führung von Aktenregister, Verhandlungskalender 
und namenverzeichnis

(1) 1die datenerfassung und -pflege sowie die Führung von Aktenregister, verhandlungska-
lender und namensverzeichnis erfolgen in der regel elektronisch mit den hierfür eingeführ-
ten Programmen. 2Für die reihenfolge der erfassung gilt – vorbehaltlich besonderer rege-
lungen – der eingang des dokuments bei gericht.
3ein verfahrenseinleitendes schriftstück ist grundsätzlich – ausgenommen bei einer durch 
das gericht angeordneten trennung – unter einer nummer in einem der nachbezeichneten 
Aktenregister zu registrieren, auch wenn es mehrere gegenstände oder Anträge umfasst.

(2) in rechtssachen werden folgende Aktenregister und verhandlungskalender geführt:

Allgemeines register (§ 6),

güterichterregister (§ 6a),

register für niedergelegte schiedssprüche, schiedsrichterliche vergleiche und Anwalts-
vergleiche (§ 7),

mahnregister (§ 8),

Prozessregister (§ 9),

beschlussverfahrensregister (§ 10),

berufungs- und Klageregister (§ 11),

beschwerderegister (§ 12),



175

beschwerderegister in beschlussverfahren (§ 13),

verhandlungskalender des Arbeitsgerichts und des Landesarbeitsgerichts (§ 14).

(3) 1Aktenregister sind jahrgangsweise gemeinsam für alle Kammern oder güterichter zu 
führen; der verhandlungskalender ist für jede Kammer getrennt zu führen, die Aktenregister 
können getrennt für jede Kammer oder jeden güterichter geführt werden. 2die entscheidung 
hierüber trifft der gerichtsvorstand.

(4) 1zu den registern ist ein namenverzeichnis zu führen, in dem sämtliche in den registern 
aufgeführten beteiligten und das Aktenzeichen zu erfassen ist. 2bei natürlichen Personen ist 
der vorname und Familienname, bei juristischen Personen deren bezeichnung zu erfassen. 
3die erfassung in dem namenverzeichnis kann unterbleiben, soweit die namentliche suche 
der beteiligten durch eine datenbankrecherche vorgenommen werden kann.

(5) die eingaben in den eingeführten Programmen sind stets auf dem aktuellen stand zu 
halten.

(6) der datenbestand ist in geeigneter Form zu sichern.

§ 2

Aktenzeichen

(1) 1Jede rechtssache erhält ein Aktenzeichen, unter dem alle dazugehörigen dokumente 
zu führen sind. 2Auf berufungs- und beschwerdeentscheidungen sowie vergleichsprotokol-
len in zweitinstanzlichen verfahren des Landesarbeitsgerichts werden unter dem Aktenzei-
chen auch das erstinstanzliche Aktenzeichen und der sitz des gerichts angegeben. 3Auf 
vergleichsprotokollen des güterichters werden unter dem Aktenzeichen auch das Aktenzei-
chen des herkunftsverfahrens und das herkunftsgericht mit sitz angegeben.

(2) das Aktenzeichen wird gebildet aus:

a) der ordnungsnummer des gemäß geschäftsverteilungsplan zuständigen spruchkör-
pers oder des güterichters und ggf. weiteren zusätzen (z.b. bei zuständigkeitsände-
rungen),

b) der abgekürzten bezeichnung des registerzeichens (Abs. 3),

c) der fortlaufenden nummer des jeweiligen registers (getrennt nach verfahrensart jähr-
lich beginnend),

d) den beiden endziffern des Jahres, in dem die Klage, das rechtsmittel oder der sons-
tige Antrag eingegangen sind oder die verweisung vor den güterichter erfolgt ist oder 
bei güteverfahren in verbundlösungen das verfahren auf der zentralen geschäfts-
stelle für güterichterverfahren eingegangen ist. ist eine güterichtergeschäftsstelle 
nicht eingerichtet, ist das datum des verweisungsbeschlusses maßgebend.

e) ggf. weiteren zusätzen (z.b. bei Kammern oder güterichtern an anderen orten, ge-
richtstagen und bei teilung einer Kammer).
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(3) bei den Arbeitsgerichten und beim Landesarbeitsgericht werden folgende registerzei-
chen verwendet:

a) Arbeitsgerichte

Ar Allgemeines register

GRa güterichterregister

rns register für niedergelegte schiedssprüche, schiedsrichterliche vergleiche 
und Anwaltsvergleiche

ba mahnsachen

ca bürgerliche rechtsstreitigkeiten

ga Arreste und einstweilige verfügungen in bürgerlichen rechtsstreitigkeiten

ha Anträge außerhalb eines anhängigen verfahrens

bv beschlussverfahren

bvga Arreste und einstweilige verfügungen in beschlussverfahren

bvha Anträge außerhalb eines anhängigen beschlussverfahrens

b) Landesarbeitsgericht

Ar Allgemeines register

GRLa güterichterregister

oa erstinstanzliche Prozesssachen

sa berufungen

saga Arreste und einstweilige verfügungen

sha Anträge außerhalb eines anhängigen verfahrens

ta beschwerden (einschließlich verfahrensbeschwerden in beschlussverfah-
ren nach § 83 Abs. 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes (Arbgg)

tabv beschwerden in beschlussverfahren (§ 87 Arbgg)

tabvga Arreste und einstweilige verfügungen in beschlussverfahren

tabvha Anträge außerhalb eines in der beschwerdeinstanz anhängigen beschluss- 
verfahrens.

§ 3

Aktenführung

(1) 1Alle eingehende schriftstücke einschließlich beigefügter mehrfertigungen sind mit ei-
nem eingangsvermerk zu versehen; dies gilt nicht für Anlagen. 2die Anzahl der mehrfertigun-
gen und Anlagen ist auf der urschrift zu vermerken. 

(2) 1zum laufenden verfahren kann im system ein Aktenvorblatt erstellt werden, welches 
Angaben über die verfahrensbearbeitung, das register und die statistik enthält. 2ein Aus-
druck des Aktenvorblattes ist als erstes blatt ohne eigene blattzahl im Aktenumschlag vor 
allen anderen schriftstücken zur Akte zu nehmen. 3Auf dem ausgedruckten Aktenvorblatt 
können ergänzungen und berichtigungen auch manuell erfolgen. 4bei verfahrensbeendi-
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gung kann ein abschließendes Aktenvorblatt erstellt und ein Ausdruck anstelle des bisheri-
gen Aktenvorblattes zur Akte genommen werden.

(3) 1schriftstücke derselben rechtssache werden in der reihenfolge ihres eingangs zu ei-
ner Akte zusammengefasst und fortlaufend nummeriert; dies gilt auch bei vorausgegan-
genem telefax und/oder elektronischem eingang. 2bei verfahren mit regelmäßig geringer 
Anzahl von schriftstücken (wie z.b. bei mahnverfahren und bei güterichterverfahren) können 
blattsammlungen angelegt werden. 3in güterichterverfahren sind die blattsammlungen mit 
blattsammlungshüllen zu versehen. 4von eigenen Aktendeckeln kann im hinblick auf § 5 
Abs. 2 satz 2 abgesehen werden. 5zustellungsnachweise sind unmittelbar nach der sie ver-
anlassenden verfügung oder dem zuzustellenden schriftstück einzuordnen. 6schriftstücke, 
die im verhandlungstermin übergeben werden, sind nach dem entsprechenden terminpro-
tokoll einzuheften.
7sofern für die kostenrechtlichen vorgänge kein gesondertes Kostenheft angelegt wird, sind 
Kostenrechnungen und die unmittelbar damit zusammenhängenden vorgänge unmittelbar 
hinter dem Aktenvorblatt einzuheften und mit römischen blattzahlen oder mit Kleinbuchsta-
ben zu versehen.

(4) 1Wird ein mahnverfahren oder ein selbstständiges beweisverfahren in ein streitiges ver-
fahren übergeleitet, ist es unter dem Aktenzeichen der streitsache fortzuführen. 2Anträge, 
die nach endgültiger erledigung der hauptsache gestellt werden, sowie Anträge in zwangs-
vollstreckungsangelegenheiten sind ohne neueintrag zu der Prozessakte zu nehmen; § 5 
Abs. 3 bleibt unberührt. 3satz 2 gilt auch für beschlussverfahren.

(5) 1ein Aktenband soll in der regel nicht mehr als 200 blatt enthalten. 2mehrere Akten-
bände sind auf der vorderseite des Aktenumschlags mit römischen ziffern zu kennzeichnen. 
3die Anlegung eines weiteren bandes ist auf dem geschlossenen band zu vermerken.

(6) 1schriftstücke und Anlagen, die sich zum einheften nicht eignen oder die im rahmen 
eines güterichterverfahrens von den Parteien oder dem güterichter als vertraulich bezeich-
net werden oder die später zurückzugeben sind, werden in einem besonderen umschlag 
aufbewahrt, auf dem Aktenzeichen, einsender/in, inhalt und eine eventuelle rückgabe zu 
vermerken sind. 2in Prozesskostenhilfeverfahren ist, sofern anwendbar, entsprechend den 
jeweils gültigen bundeseinheitlichen durchführungsbestimmungen zum gesetz zur Ände-
rung des Prozesskostenhilfe- und beratungshilferechts zu verfahren.

(7) 1Auf der vorderseite des Aktenumschlags oder dem Aktenvorblatt werden das gericht, 
das Aktenzeichen sowie die namen der Parteien oder beteiligten und der Prozess- oder 
verfahrensbevollmächtigten aufgeführt. 2Ferner ist die blattzahl einer Prozesskostenhilfe-
bewilligung oder beiordnung anzugeben. 3Außerdem sind die anberaumten verhandlungs 
und verkündungstermine anzugeben. 4bei terminen vor dem güterichter sind zusätzlich die 
für die Kostenberechnung relevanten Angaben zu vermerken, insbesondere ort, beginn und 
ende der verhandlung sowie die teilnehmer, soweit sie nicht aus dem Akteninhalt ersichtlich 
sind. 5in der berufungsinstanz wird dem Aktenzeichen der ersten instanz das der zweiten in-
stanz beigefügt. 6bei verweisung der Parteien vor einen güterichter nach § 54 Abs. 6 Arbgg 
wird dem Aktenzeichen des herkunftsverfahren das des güterichterverfahrens beigefügt. 
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7Auf dem Aktenumschlag oder dem Aktenvorblatt des güterichterverfahrens wird das Ak-
tenzeichen des verweisenden verfahrens aufgeführt. 8Ferner sind auf dem Aktenumschlag 
oder dem Aktenvorblatt die zum rechtsstreit gehörenden gegenstände, zum beispiel be-
weis- und musterstücke, sowie die beigezogenen Akten und ihre rückgabe unter hinweis 
auf die sie veranlassende verfügung zu vermerken. 9die von der vernichtung auszuschlie-
ßenden blätter sind spätestens nach Abschluss des verfahrens auf dem Aktenumschlag zu 
vermerken.

(8) muss ein Aktenumschlag ersetzt werden, so sind alle für das weitere verfahren nicht 
entbehrlichen vermerke auf den neuen Aktenumschlag oder auf dem Aktenvorblatt zu über-
tragen.

(9) 1die in der berufungs oder beschwerdeinstanz entstehende vorgänge werden zur Akte 
erster instanz genommen. 2von den in der berufungsinstanz ergehenden streitigen urteilen 
und in der beschwerdeinstanz ergehenden verfahrensbeendenden beschlüssen bleibt eine 
Ausfertigung in dieser instanz zurück. 3diese Ausfertigungen sind jahrgangsweise in der 
nummernfolge der Aktenzeichen oder nach verkündungsdaten der entscheidungen zusam-
menzufassen.

(10) 1Werden rechtssachen zum zwecke der gleichzeitigen verhandlung und entscheidung 
verbunden, wird das verfahren mit dem Aktenzeichen der ältesten rechtssache fortgeführt, 
sofern das gericht keine andere bestimmung trifft. 2die Akten der anderen rechtssachen 
sind als nebenakten beizufügen und im Aktenregister unter Angabe des fortgeführten Ak-
tenzeichens als erledigt auszutragen. 3zu den nebenakten ist eine Abschrift des verbin-
dungsbeschlusses zu nehmen. 4die verbindung ist auf den jeweiligen Aktenumschlägen zu 
vermerken.

(11) 1ordnet das gericht an, dass mehrere erhobene Ansprüche in getrennten verfahren 
behandelt werden, sind abgetrennte verfahren im Aktenregister neu einzutragen. 2Für die 
neu anzulegenden Akten ist der bisherige Akteninhalt abzulichten, sofern das gericht keine 
andere bestimmung trifft.

§ 4

Aufbewahrung und Verbleib der Akten

(1) 1die Akten sind geordnet aufzubewahren. 2ihr verbleib muss jederzeit feststellbar sein. 
3die Akten des güterichterverfahrens sind bis zum Abschluss des güterichterverfahrens 
separat und ohne einsichtsmöglichkeit für dritte aufzubewahren. 4die Überwachung von 
Fristen muss gewährleistet und durch geeignete maßnahmen sichergestellt sein.

(2) 1Werden Akten oder schriftstücke vorübergehend abgegeben, wird ein Kontrollblatt mit 
Angabe der rechtssache, der empfängerin oder des empfängers, des Aktenzeichens der 
empfängerin oder des empfängers, des Aktenumfangs (z.b. Anzahl der bände, blattzahl, 
beiakten) und des Abgabegrunds sowie einer Wiedervorlagefrist angelegt. 2schriftstücke, 
die bis zur rückkunft der Akte eingehen, werden mit dem Kontrollblatt der zuständigen be-
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arbeiterin oder dem zuständigen bearbeiter vorgelegt. 3die Fristenkontrolle kann auch mit 
hilfe eines dv-Programms vorgenommen werden.

(3) 1die endgültige Abgabe einer rechtssache wird im Aktenregister vermerkt. 2Werden 
schriftstücke aus der Akte endgültig entnommen, ist an ihrer stelle ein Fehlblatt, auf dem 
Aktenzeichen, Art des schriftstücks und grund der entnahme vermerkt sind, einzufügen.

(4) der verlust von Akten oder Aktenteilen ist dem gerichtsvorstand unverzüglich anzuzei-
gen.

§ 5

Weglegen der Akten

(1) 1sobald die Angelegenheit oder das verfahren abgeschlossen ist oder als abgeschlos-
sen gilt sowie kostenrechtlich erledigt ist, ist das Weglegen der Akte anzuordnen. 2Für die 
Anordnung der Weglegung der Akte in arbeitsgerichtlichen rechtsstreitigkeiten sind die 
regelungen zur verfahrensbeendigung nach § 6 der Anordnung über die erhebung von 
statistischen daten in der Arbeitsgerichtsbarkeit (Arbg-statistik-Ao) anzuwenden. 3ein 
mahnverfahren ist auch dann abgeschlossen, wenn ein Antrag auf erlass eines mahn- oder 
vollstreckungsbescheids zurückgewiesen worden ist, einspruch gegen einen vollstre-
ckungsbescheid nicht mehr eingelegt werden kann oder die Wirkung des mahnbescheids 
weggefallen ist.

(2) 1ein güterichterverfahren ist abgeschlossen, wenn eine mitteilung über die beendigung 
des streits (z.b. vergleich oder verpflichtungserklärung zur Klagerücknahme oder zum An-
erkenntnis) durch den güterichter oder eine sonstige rückgabe zum herkunftsverfahren 
erfolgt ist. 2das als vertraulich bezeichnete schriftgut ist an den einsender zurückzugeben 
oder zu vernichten, es sei denn, die Parteien haben eine andere vereinbarung getroffen. 
3das in der Akte oder blattsammlung verbleibende schriftgut ist an das Prozessgericht zu-
rückzugeben und bei den Akten des herkunftsverfahrens aufzubewahren.

(3) 1Wird ein abgeschlossenes verfahren fortgesetzt oder wieder aufgenommen, erhält die 
rechtssache ein neues Aktenzeichen. 2im register, namenverzeichnis und auf dem Akten-
umschlag/Aktenvorblatt ist jeweils auf die frühere und die neue eintragung zu verweisen.

(4) 1vor dem Weglegen der Akte sind das Jahr der Weglegung, der vorschlag zur Archiv-
würdigkeit, der vorschlag zur verwendung für Prüfungszwecke und die Aufbewahrungsfris-
ten auf dem Aktenumschlag zu vermerken. 2dabei sind im original eingereichte unterlagen 
zurückzugeben. 3die rückgabe ist in den Akten zu vermerken. 4§ 3 Abs. 7 satz 9 bleibt 
unberührt.

(5) 1zur erleichterung der späteren Aussonderung kann die Präsidentin oder der Präsident 
des Landesarbeitsgerichts bestimmen, dass das von der vernichtung auszunehmende 
und länger aufzubewahrende schriftgut bereits von seiner entstehung an von der chro-
nologischen Aktenheftung ausgenommen und nach Aktenzeichen geordnet verwahrt wird. 
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2Anstelle des gesondert verwahrten originalschriftgutes ist ein Fehlblatt zu den Akten zu 
nehmen, das auf den verbleib des originalschriftgutes verweist. 3es kann auch eine Lese-
abschrift zu den Akten genommen werden.

§ 6

Allgemeines Register

(1) in das Allgemeine register sind einzutragen:

a) vorgänge, bei denen zweifelhaft ist, ob sie zu angelegten oder anzulegenden Akten 
zu nehmen sind,

b) vorgänge, für deren bearbeitung das angegangene gericht erkennbar nicht zustän-
dig ist, wenn die Weitergabe ohne sachliche verfügung zulässig ist; die Weitergabe 
ist der einsenderin oder dem einsender mitzuteilen,

c) ersuchen um rechts oder Amtshilfe, soweit vorgänge nicht vorhanden sind,

d) Anfragen und ersuchen um rechtsauskünfte, soweit sie nicht vorhandenen Akten 
zuzuordnen sind,

e) schutzschriften.

(2) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) datum des eingangs der ersten schrift,

c) bezeichnung der ersuchenden Person oder stelle (name/bezeichnung und An-
schrift, ggf. auch weitere verfahrensbeteiligte),

d) Funktionelle zuständigkeit:

aa) richter/in,

bb) rechtspfleger/in,

e) kurze Angabe des inhalts des vorgangs,

f) bei ersuchen um rechts- oder Amtshilfe die bezeichnung der Angelegenheit und 
Aktenzeichen der ersuchenden stelle,

g) Abgaben innerhalb des gerichts unter Angabe des zeitpunkts,

h) vermerk über Art und zeitpunkt der erledigung, ggf. späteres Aktenzeichen.

(3) 1die unterlagen sind als blattsammlung jahrgangsweise in der nummernfolge des Ak-
tenzeichens zusammenzufassen. 2ist eine sache später in ein anderes register einzutragen, 
so werden Akten angelegt oder die vorgänge bereits bestehenden Akten angeschlossen. 
3das neue Aktenzeichen ist im Allgemeinen register zu vermerken.
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§ 6a

Güterichterregister

(1) im güterichterregister werden verfahren vor dem güterichter nach § 54 Abs. 6 Arbgg 
(GRa-Verfahren bzw. GRLa-Verfahren) erfasst.

(2) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) tag des eingangs des verweisungsbeschlusses des streitigen verfahrens,

c) Parteien bzw. beteiligte:

aa) Kläger/in bzw. berufungskläger/in bzw. Antragsteller/in,

bb) beklagte/r bzw. berufungsbeklagte/r bzw. Antragsgegner/in,
(bei natürlichen Personen mit vorname und Familienname, bei juristischen Per-
sonen mit deren bezeichnung),

d) Aktenzeichen und gericht des verweisenden verfahrens,

e) Art und zeitpunkt der erledigung des güterrichterverfahrens,

f) bemerkungen: (rückverweisung).

§ 7

Register für niedergelegte Schiedssprüche, schiedsrichterliche Vergleiche 
und Anwaltsvergleiche

(1) beim Arbeitsgericht werden niedergelegte schiedssprüche, schiedsrichterliche verglei-
che und Anwaltsvergleiche (rns-verfahren) in dem register für niedergelegte schiedssprü-
che erfasst und in sammelakten geführt.

(2) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) datum der niederlegung,

c) bezeichnung der Parteien,

d) datum des erlasses des schiedsspruchs oder vergleichs,

e) ggf. bemerkungen.

§ 8

Mahnregister

(1) im mahnregister werden mahnverfahren (ba-verfahren) sowie die den vorgenannten 
verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Prozesskostenhilfe (§ 117 zPo) 
erfasst.
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(2) eine neueintragung unterbleibt:

a) bei eingang eines Antrags auf bewilligung von Prozesskostenhilfe oder eines einge-
henden ersuchens um grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe (§ 1078 zPo), so-
fern die sache bereits anhängig ist oder gleichzeitig anhängig wird,

b) bei eingang eines mahnantrags, sofern für die hauptsache bereits ein Antrag auf 
bewilligung von Prozesskostenhilfe oder ein ersuchen um grenzüberschreitende 
Prozesskostenhilfe (§ 1078 zPo) läuft oder innerhalb des letzten monats durch be-
schluss erledigt worden ist,

c) bei einreichung einer verzögerungsrüge nach § 198 gvg.

(3) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) datum des eingangs,

c) Parteien:

aa) Antragsteller/in,

bb) Antragsgegner/in,
(bei natürlichen Personen mit vorname und Familienname, bei juristischen Per-
sonen mit deren bezeichnung),

d) datum des erlasses des mahnbescheids,

e) datum des eingangs des Widerspruchs,

f) datum des erlasses des vollstreckungsbescheids,

g) datum des eingangs des einspruchs,

h) Abgaben innerhalb des gerichts unter Angabe des zeitpunkts,

i) bemerkungen: z.b.

aa) bei Übergang in ein Prozessverfahren das Aktenzeichen des Prozessverfahrens,

bb) verzögerungsrügen sind besonders kenntlich zu machen.

(4) 1Anträge gegen gesamtschuldner sind unter einem Aktenzeichen einzutragen und in ei-
nem vorgang zu führen. 2dem Aktenzeichen ist für jeden gesamtschuldner eine fortlaufende 
römische zahl oder ein Kleinbuchstabe anzufügen. 3die blattierung der Akte sollte für jeden 
gesamtschuldner getrennt erfolgen.

(5) 1ist auf einen Widerspruch gegen einen mahnbescheid oder auf einen einspruch gegen 
einen vollstreckungsbescheid termin zur mündlichen verhandlung anzuberaumen, so wird 
die sache in das Prozessregister eingetragen. 2Als zeitpunkt des eingangs der Klage ist der 
zeitpunkt des eingangs des einspruchs oder des Antrags auf durchführung der mündlichen 
verhandlung anzugeben. 3Auf die eintragungen in mahn und Prozessregister ist gegenseitig 
zu verweisen.
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§ 9

Prozessregister

(1) im Prozessregister werden die bürgerlichen rechtsstreitigkeiten (ca-verfahren), Arreste 
und einstweiligen verfügungen in bürgerlichen rechtsstreitigkeiten (ga-verfahren) und die 
außerhalb eines anhängigen Prozessverfahrens gestellten Anträge (ha-verfahren) erfasst.

(2) Als bürgerliche rechtsstreitigkeit (ca-verfahren) sind insbesondere zu erfassen:

a) urteilsverfahren vor dem Arbeitsgericht,

b) Klagen nach dem 8. buch der zPo, z.b. vollstreckungsabwehrklagen gemäß § 767 
zPo,

c) restitutionsklagen,

d) nichtigkeitsklagen,

e) die den vorgenannten verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe (§ 117 zPo).

(3) Als Arreste und einstweilige verfügungen in bürgerlichen rechtstreitigkeiten (ga–verfah-
ren) sind insbesondere zu erfassen:

a) verfahren über Arrest oder einstweilige verfügung in urteilsverfahren vor dem Arbeits- 
gericht,

b) die den vorgenannten verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe (§ 117 zPo).

(4) Als Anträge außerhalb eines bei gericht anhängigen Prozessverfahrens (ha-verfahren) 
sind insbesondere zu erfassen:

a) Klagen auf Aufhebung von schiedssprüchen nach § 110 Arbgg,

b) Anträge auf vollstreckbarerklärung von schiedssprüchen und schiedsgerichtlichen 
vergleichen nach § 109 Arbgg,

c) Anträge auf vollstreckbarerklärung von vergleichen und anerkannten sprüchen der 
Ausschüsse nach § 111 Arbgg,

d) die den vorgenannten verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe (§ 117 zPo).

(5) eine neueintragung unterbleibt:

a) wenn unter vorbehalt der entscheidung über die Aufrechnung entschieden ist und 
das verfahren weitergeführt wird (§ 145 Abs. 3, § 302 zPo),

b) bei Anträgen der unter ha bezeichneten Art, wenn die hauptsache anhängig ist oder 
gleichzeitig anhängig wird,

c) bei Anträgen aufgrund der bestimmungen über die vollstreckung deutscher vollstre-
ckungstitel im Ausland (§ 1079 zPo), und zwar auch dann, wenn die hauptsache an-
hängig war, und Anträge auf berichtigung oder Widerruf gerichtlicher bestätigungen 
(§ 1081 zPo),
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d) bei eingang eines Antrags auf bewilligung von Prozesskostenhilfe oder eines einge-
henden ersuchens um grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe (§ 1078 zPo), so-
fern die sache bereits anhängig ist oder gleichzeitig anhängig wird,

e) bei eingang einer Klage, sofern für die hauptsache bereits ein Antrag auf bewilligung 
von Prozesskostenhilfe oder ein ersuchen um grenzüberschreitende Prozesskosten-
hilfe (§ 1078 zPo) läuft oder innerhalb des letzten monats durch beschluss erledigt 
worden ist,

f) bei Anträgen auf Kostenfestsetzung,

g) bei Anträgen auf erteilung der vollstreckungsklausel für oder gegen den rechtsnach-
folger,

h) bei Anträgen in zwangsvollstreckungsverfahren, für die das Prozessgericht zuständig 
ist (wie z.b. §§ 887, 888, 890 zPo),

i) bei einreichung einer rügeschrift nach § 78a Arbgg,

j) bei Anträgen auf erteilung eines rechtskraftzeugnisses,

k) bei sofortigen beschwerden oder erinnerungen in Kostensachen, sofern sie dem/r 
richter/in zur entscheidung vorgelegt worden sind,

l) bei Anträgen auf Feststellung der Wirkung der rücknahme der Klage,

m) bei einreichung einer verzögerungsrüge nach § 198 gvg.

(6) ist in einem verfahren ein mahnverfahren vorangegangen, so wird der vorgang mit der 
Prozessakte vereinigt und deren Aktenzeichen fortgeführt.

(7) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) datum des eingangs der ersten schrift,

c) Parteien:
aa) Kläger/in bzw. Antragsteller/in,
bb) beklagte/r bzw. Antragsgegner/in,

(bei natürlichen Personen mit vorname und Familienname, bei juristischen Per-
sonen mit deren bezeichnung),

d) Art und zeitpunkt der erledigung,

e) besondere sachgebiete unter Angabe des zeitpunkts des eingangs:
aa) sofortige beschwerden oder erinnerungen in Kostensachen, sofern sie dem/r 

richter/in zur entscheidung vorgelegt worden sind (wie erinnerungen gegen ei-
nen Kostenfestsetzungsbeschluss, erinnerungen gegen den Kostenansatz, er-
innerungen gegen eine Festsetzung der rechtsanwaltsvergütung, erinnerungen 
gegen eine Festsetzung der vergütung des/der im Wege der Prozesskostenhilfe 
beigeordneten rechtsanwalts/rechtsanwältin),

bb) Klagen auf Aufhebung von schiedssprüchen nach § 110 Arbgg,
cc) Anträge auf vollstreckbarerklärung von schiedssprüchen nach § 109 Arbgg,
dd) sonstige Anträge außerhalb eines bei gericht anhängigen verfahrens (hierzu zäh-

len insbesondere selbstständige vollstreckungsanträge),
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f) Abgaben innerhalb des gerichts unter Angabe des zeitpunkts bei den unter e) erfass-
ten verfahren,

g) Weiterführen des verfahrens unter Angabe des zeitpunkts des eingangs, wenn un-
ter vorbehalt der entscheidung über die Aufrechnung entschieden ist (§ 145 Abs. 3,  
§ 302 zPo),

h) rügeschrift nach § 78a Arbgg unter Angabe des zeitpunkts des eingangs,

i) bemerkungen:

aa) verzögerungsrügen sind besonders kenntlich zu machen,

bb) Aktenzeichen des güterichterverfahrens nach § 6a.

§ 10

Beschlussverfahrensregister

(1) im beschlussverfahrensregister werden beschlussverfahren (bv-verfahren), Arreste und 
einstweilige verfügungen in beschlussverfahren (bvga-verfahren) sowie die außerhalb eines 
anhängigen beschlussverfahrens gestellten Anträge (bvha-verfahren) erfasst.

(2) im beschlussverfahrensregister (bv-verfahren, bvga-verfahren und bvha-verfahren) 
sind insbesondere zu erfassen:

a) beschlussverfahren vor dem Arbeitsgericht, einschließlich der beschlussverfahren 
nach § 126 der insolvenzordnung (inso),

b) verfahren über Arrest oder einstweilige verfügung in beschlussverfahren vor dem 
Arbeitsgericht,

c) Anträge außerhalb eines anhängigen beschlussverfahrens,

d) die den vorgenannten verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe (§ 117 zPo).

(3) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) datum des eingangs der ersten schrift,

c) beteiligte:
aa) Antragsteller/in,
bb) weitere beteiligte,

(bei natürlichen Personen mit vorname und Familienname, bei juristischen Per-
sonen mit deren bezeichnung),

d) Art und zeitpunkt der erledigung,

e) sofortige beschwerden unter Angabe des zeitpunkts des eingangs, sofern sie dem/r 
richter/in zur entscheidung vorgelegt worden sind (wie sofortige beschwerden ge-
gen eine Festsetzung der vergütung des/der im Wege der Prozesskostenhilfe beige-
ordneten rechtsanwalts/rechtsanwältin),

f) Abgaben innerhalb des gerichts unter Angabe des zeitpunkts bei den unter e) erfass-
ten verfahren,
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g) rügeschrift nach § 78a Arbgg unter Angabe des zeitpunkt des eingangs,

h) bemerkungen:
aa) beschlussverfahren nach § 126 inso sind besonders kenntlich zu machen,
bb) verzögerungsrügen sind besonders kenntlich zu machen,
cc) Aktenzeichen des güterichterverfahrens nach § 6a.

(4) § 5 Abs. 3 und § 9 Abs. 5 gelten entsprechend.

§ 11

Berufungs- und Klageregister

(1) im berufungs- und Klageregister werden berufungen in bürgerlichen rechtsstreitigkei-
ten (sa-verfahren), Arreste und einstweilige verfügungen (saga-verfahren), die außerhalb 
eines anhängigen berufungsverfahrens gestellten Anträge (sha-verfahren) sowie erstins-
tanzliche Prozesssachen (oa-verfahren) erfasst.

(2) Als erstinstanzliche Prozesssachen (oa-verfahren) sind Klagen auf entschädigung ent-
sprechend § 201 gvg in verbindung mit § 9 Absatz 2 satz 2 Arbgg sowie die diesen ver-
fahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Prozesskostenhilfe (§117 zPo) zu 
erfassen.

(3) Als bürgerliche rechtsstreitigkeit (sa-verfahren) sind insbesondere zu erfassen:

a) berufung gegen urteile des Arbeitsgerichts,

b) restitutionsklagen,

c) nichtigkeitsklagen,

d) alle vom revisionsgericht an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesenen verfahren,

e) die den vorgenannten verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe (§ 117 zPo).

(4) Als Arreste und einstweilige verfügungen in bürgerlichen rechtstreitigkeiten (saga-ver-
fahren) sind insbesondere zu erfassen:

a) verfahren über Arrest oder einstweilige verfügung, wenn das hauptsacheverfahren 
bereits vor dem Landesarbeitsgericht anhängig ist,

b) berufungen gegen urteile in verfahren über Arrest oder einstweilige verfügung des 
Arbeitsgerichts,

c) die den vorgenannten verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe (§ 117 zPo).

(5) Als Anträge außerhalb eines bei gericht anhängigen Prozessverfahrens (sha-verfahren) 
sind insbesondere zu erfassen:

a) Wahlanfechtung bei Präsidiumswahl entsprechend § 21b Abs. 6 satz 2 gvg,

b) entscheidung bei Ablehnung von rechtshilfe entsprechend § 159 gvg,
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c) gerichtliche bestimmung der zuständigkeit nach § 36 zPo,

d) Ablehnung von gerichtspersonen bei beschlussunfähigkeit des Arbeitsgerichts nach 
§ 49 Abs. 2 Arbgg,

e) Amtsentbindung von ehrenamtlichen richterinnen/richtern nach §§ 21 Abs. 5, 37 
Abs. 2 Arbgg,

f) Amtsenthebung von ehrenamtlichen richterinnen/richtern nach §§ 27, 37 Abs. 2 
Arbgg,

g) ordnungsgeld gegen ehrenamtliche richterinnen/richtern nach § 28 Arbgg.

(6) eine weitere eintragung unterbleibt, wenn mehrere berufungen gegen dieselbe ent-
scheidung eingehen oder bei einreichung einer verzögerungsrüge nach § 198 gvg.

(7) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) tag des eingangs der ersten schrift,

c) beteiligte:
aa) berufungskläger/in bzw. Antragsteller/in,
bb) berufungsbeklagte/r bzw. Antragsgegner/in,
cc) ggf. weitere beteiligte,

(bei natürlichen Personen mit vorname und Familienname, bei juristischen Per-
sonen mit deren bezeichnung),

d) gericht der ersten instanz:
aa) sitz,
bb) Aktenzeichen,
cc) tag der entscheidung des gerichts erster instanz,

e) Art und zeitpunkt der erledigung,

f) besondere sachgebiete unter Angabe des zeitpunkts des eingangs:
aa) sofortige beschwerden oder erinnerungen in Kostensachen, sofern sie dem/r 

richter/in zur entscheidung vorgelegt worden sind (wie erinnerungen gegen den 
Kostenansatz, erinnerungen gegen eine Festsetzung der vergütung des/r im 
Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneten rechtsanwalts/rechtsanwältin,

bb) sonstige Anträge außerhalb eines bei gericht anhängigen verfahrens,

g) Abgaben innerhalb des gerichts unter Angabe des zeitpunkts bei den unter f) erfass-
ten verfahren,

h) Weiterführen des verfahrens unter Angabe des zeitpunkts des eingangs, wenn un-
ter vorbehalt der entscheidung über die Aufrechnung entschieden ist (§ 145 Abs. 3,  
§ 302 zPo),

i) rügeverfahren nach § 78a Arbgg unter Angabe des zeitpunkts des eingangs,

j) tag der rückgabe der Akten an die erste instanz,

k) bemerkungen:
aa) verzögerungsrügen sind besonders kenntlich zu machen,
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bb) sind z.b. in einer sache mehrere erstinstanzliche urteile (zwischen-, teil- oder 
schlussurteile) ergangen und wird gegen die einzelnen urteile, sei es von der-
selben Partei, sei es von verschiedenen Parteien, berufungen eingelegt, so sind 
diejenigen berufungen, die sich auf verschiedene urteile beziehen, besonders 
einzutragen. es ist dann anzugeben, ob die berufung gegen ein zwischenurteil, 
ein teilurteil oder ein schlussurteil eingelegt ist, und auf die übrigen eintragun-
gen derselben sache ist zu verweisen.

cc) Aktenzeichen des güterichterverfahrens nach § 6a. 

(8) ist das zweitinstanzliche verfahren vor dem Landesarbeitsgericht abgeschlossen (§ 5), 
im berufungsregister ausgetragen und kostenrechtlich erledigt, werden die Akten an das 
gericht erster instanz zurückgegeben.

(9) § 5 Abs. 3 und § 9 Abs. 5 gelten entsprechend.

§ 12

Beschwerderegister

(1) im beschwerderegister werden beschwerden gegen entscheidungen der Arbeitsge-
richte (ta-verfahren) erfasst, ausgenommen sind jedoch beschwerden nach § 87 Abs. 1 
Arbgg, die nach § 13 erfasst werden.

(2) im beschwerderegister werden insbesondere erfasst:

a) beschwerden gegen einen beschluss oder mehrere beschlüsse in derselben rechts-
sache, beschwerden gegen eine entscheidung in verfahren über Arrest und einstwei-
lige verfügung,

b) die den beschwerden vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Prozesskos-
tenhilfe (§ 117 zPo), es sei denn, das zugrunde liegende beschwerdeverfahren ist 
bereits anhängig oder wird gleichzeitig anhängig gemacht. in diesem Fall wird nur 
das zugrunde liegende verfahren erfasst.

(3) eine weitere eintragung unterbleibt, wenn mehrere beschwerden gegen denselben be-
schluss eingehen oder bei einreichung einer verzögerungsrüge nach § 198 gvg.

(4) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) tag des eingangs der ersten schrift,

c) beteiligte:
aa) beschwerdeführer/in,
bb) beschwerdegegner/in,
cc) ggf. weitere beteiligte,

d) gericht der ersten instanz:
aa) sitz,
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bb) Aktenzeichen,
cc) tag der entscheidung des gerichts erster instanz,

e) sofortige beschwerden oder erinnerungen in Kostensachen unter Angabe des zeit-
punkts des eingangs, sofern sie dem/r richter/in zur entscheidung vorgelegt worden 
sind (wie erinnerungen gegen den Kostenansatz, erinnerungen gegen eine Festset-
zung der vergütung des/r im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneten rechtsan-
walts/rechtsanwältin),

f) Abgaben innerhalb des gerichts unter Angabe des zeitpunkts bei den unter e) erfass-
ten verfahren,

g) rügeschrift nach § 78a Arbgg unter Angabe des zeitpunkts des eingangs,

h) Art und zeitpunkt der erledigung,

i) tag der rückgabe der Akten an die erste instanz,

j) bemerkungen:
aa) verzögerungsrügen sind besonders kenntlich zu machen,
bb) sind z.b. in einer sache mehrere erstinstanzliche beschlüsse ergangen und wird 

gegen die einzelnen beschlüsse, sei es von derselben Partei, sei es von ver-
schiedenen Parteien, beschwerde eingelegt, so sind diejenigen beschwerden, 
die sich auf verschiedene beschlüsse beziehen, besonders einzutragen. es ist 
dann anzugeben, gegen welchen beschluss die beschwerde eingelegt wurde 
und auf die übrigen eintragungen derselben sache ist zu verweisen.

cc) Aktenzeichen des güterichterverfahrens nach § 6a.

(5) § 5 Abs. 3, § 9 Abs. 5 und § 11 Abs. 8 gelten entsprechend.

§ 13

Beschwerderegister in Beschlussverfahren

(1) im beschwerderegister in beschlussverfahren werden beschwerden gegen instanz-
beendende beschlüsse (tabv-verfahren), Arreste und einstweilige verfügungen (tabvga-
verfahren) in beschlussverfahren und Anträge außerhalb des anhängigen beschwerdever-
fahrens (tabvha-verfahren) erfasst.

(2) im beschwerderegister in beschlussverfahren (tabv-verfahren, tabvga-verfahren, tabvha-
verfahren) sind insbesondere zu erfassen:

a) beschwerden gegen beschlüsse der Arbeitsgerichte in beschlussverfahren, ein-
schließlich der beschwerden gegen beschlussverfahren nach § 126 der insolvenz-
ordnung (inso),

b) vom rechtsbeschwerdegericht zurückverwiesene beschlussverfahren,

c) beschwerden gegen beschlüsse in verfahren über Arrest oder einstweilige verfü-
gung der Arbeitsgerichte in beschlussverfahren,

d) verfahren über Arrest oder einstweilige verfügung in beschlussverfahren, wenn das 
hauptsacheverfahren bereits vor dem Landesarbeitsgericht anhängig ist,
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e) die diesen verfahren vorausgegangenen Anträge auf bewilligung von Prozesskosten-
hilfe (§ 117 zPo), es sei denn das zugrunde liegende verfahren ist bereits anhängig 
oder wird gleichzeitig anhängig gemacht. in diesem Fall wird nur das zugrunde lie-
gende verfahren erfasst,

(3) eine weitere eintragung unterbleibt, wenn mehrere beschwerden gegen denselben be-
schluss eingehen.

(4) zu erfassen sind:

a) Aktenzeichen,

b) tag des eingangs der ersten schrift,

c) beteiligte:

aa) beschwerdeführer/in,

bb) weitere/r beteiligte/r,

d) gericht der ersten instanz:

aa) sitz,

bb) Aktenzeichen,

cc) tag der entscheidung des gerichts erster instanz,

e) sofortige beschwerden unter Angabe des zeitpunkts des eingangs, sofern sie dem/r 
richter/in zur entscheidung vorgelegt worden sind (wie sofortige beschwerden ge-
gen eine Festsetzung der vergütung des/r im Wege der Prozesskostenhilfe beigeord-
neten rechtsanwalts/rechtsanwältin),

f) Abgaben innerhalb des gerichts unter Angabe des zeitpunkts bei den unter e) erfass-
ten verfahren,

g) rügeschrift nach § 78a Arbgg unter Angabe des zeitpunkts des eingangs,

h) Art und zeitpunkt der erledigung,

i) tag der rückgabe der Akten an die erste instanz,

j) bemerkungen:

aa) beschwerden in beschlussverfahren nach § 126 inso sind besonders kenntlich 
zu machen,

bb) verzögerungsrügen sind besonders kenntlich zu machen.

cc) Aktenzeichen des güterichterverfahrens § 6a.

(5) § 5 Abs. 3, § 9 Abs. 5 und § 11 Abs. 8 gelten entsprechend.

§ 14

Verhandlungskalender

(1) 1es werden verhandlungskalender für das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht 
geführt. 2die verhandlungstermine sind getrennt nach Kammern zu erfassen.
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(2) zu erfassen sind:

a) gericht,

b) Kammer,

c) termin:
aa) terminsort,
bb) terminstag,
cc) uhrzeit,

d) vorsitzende oder vorsitzender,

e) ehrenamtliche richterinnen und richter:
aa) aus den Kreisen der Arbeitgeber,
bb) aus den Kreisen der Arbeitnehmer,

f) Aktenzeichen,

g) Parteien bzw. beteiligte:
aa) Kläger/in, Antragsteller/in bzw. berufungskläger/in, beschwerdeführer/in,
bb) beklagte/r, Antragsgegner/in bzw. berufungsbeklagte/r, beschwerdegegner/in,
cc) weitere beteiligte,

h) Prozess-, verfahrensbevollmächtigte/r des/der:
aa) Klägers/Klägerin, Antragsteller/in bzw. berufungskläger/in, beschwerdeführer/in,
bb) beklagte/r, Antragsgegner/in bzw. berufungsbeklagte/r, beschwerdegeger/in,
cc) weitere beteiligte,

i) datum eines neu anberaumten termins:
aa) verhandlungstermin,
bb) verkündungstermin,

j) eingangsdatum einer verfahrensbeendenden entscheidung in vollständiger Form auf 
der geschäftsstelle,

k) bemerkungen (zulassung der berufung, revision).

(3) Liegen mehrere ergebnisse in einer sache vor (z.b. teilurteil, teilvergleich und wegen 
des restes vertagung), sind alle entsprechenden terminsergebnisse zu vermerken.

§ 15

ergänzende Bestimmungen

(1) 1ist die behandlung von vorgängen in dieser Aktenordnung nicht geregelt oder beste-
hen hinsichtlich der Anwendung oder Auslegung der Aktenordnung zweifel oder erscheinen 
nach den besonderen verhältnissen im bezirk des Landesarbeitsgerichts Abweichungen 
von den vorschriften dieser Aktenordnung erforderlich, trifft die Präsidentin oder der Prä-
sident des Landesarbeitsgerichts die erforderlichen Anordnungen; sie sind der zuständigen 
obersten Landesbehörde zur Kenntnis zu geben. 2Abweichende regelungen allgemeiner Art 
bedürfen der zustimmung der zuständigen obersten Landesbehörde.
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(2) Für die Aufbewahrungsfristen sowie für die Aufbewahrung von Akten, register und un-
terlagen, ihre Aussonderung, ihre Ablieferung oder ihre vernichtung gelten die hierfür erlas-
senen besonderen bestimmungen.

§ 16

Inkrafttreten

(1) dieser runderlass tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

nr. 14 Aktenordnung für die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit (Aktenordnung Sozial-
gerichtsbarkeit – AktO-SG). Rderl. d. MdJIe. v. 27.02.2014 (1454 - I/B1 - 2013/5366 - I/B 1)  
– JMBl. S. 192 – – Gült.-Verz. nr.: 20068 –

Für die hessischen gerichte der sozialgerichtsbarkeit wird Folgendes bestimmt:

Inhaltsübersicht

§ 1 Anwendungsbereich

§ 2 Aktenzeichen

§ 3 bildung der Akten

§ 4 Aktendeckel oder datenblatt

§ 5 grundsätze der Aktenführung

§ 6 hauptakten

§ 7 nebenakten

§ 8 doppelakten

§ 9 ersatzakten

§ 10 verbindung und trennung von verfahren

§ 11 Wiederaufnahme, zurückverweisung und Fortsetzung von verfahren

§ 12 verwahrung der Akten

§ 13 Fristen und termine

§ 14 versenden von Akten und gewährung von Akteneinsicht

§ 15 Abgabe von Akten

§ 16 Abschluss und Weglegen der Akten

§ 17 datenerfassung, Führung von registern und verzeichnissen

§ 18 verfahrensregister

§ 19 Allgemeines register (Ar)
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§ 20 register für sonstige verfahren (sF)

§ 21 namen- oder Adressdatei

§ 22 verhandlungskalender

§ 23 schlussbestimmungen

Anlagen

Anlage 1 registerzeichen zum verfahrensregister

Anlage 2 zusatzzeichen zum verfahrensregister

Anlage 3  registerzeichen für die nach § 19 und § 20 zu führenden register

Anlage 4  zusatzzeichen für das nach § 20 zu führende register

§ 1

Anwendungsbereich

(1) diese Aktenordnung regelt die behandlung des schriftguts in rechtssachen sowie die 
Führung der dazugehörigen register und verzeichnisse.

(2) die behandlung des schriftguts in Justizverwaltungsangelegenheiten sowie die bildung 
und die Führung der Personalakten richten sich nach den dazu erlassenen vorschriften.

(3) 1verwaltungsvorgänge – insbesondere solche, die in einer dienstaufsichtssache anfallen – 
dürfen nicht zu den verfahrensakten der rechtssachen genommen werden. 2sie sind zu den 
betreffenden sammelakten der gerichtsverwaltung zu nehmen.

§ 2

Aktenzeichen

(1) 1Jede rechtssache erhält ein Aktenzeichen, unter dem alle dazugehörigen schriftsätze 
und sonstigen bestandteile zu führen sind. 2es ist auf der ersten seite jedes schriftstücks 
anzubringen, wenn es nicht schon angegeben ist.

(2) 1das Aktenzeichen wird bei der registrierung der verfahren gebildet aus

a) dem Kennzeichen des gerichts („s“ für sozialgericht, „L“ für Landessozialgericht),

b) der ordnungsnummer des zuständigen spruchkörpers oder des güterichters,

c) dem registerzeichen (Anlagen 1 und 3),

d) der laufenden nummer der sache (§ 17 Absatz 3),

e) davon getrennt durch einen schrägstrich den beiden endziffern des Jahres, in dem 
die Klage, das rechtsmittel oder der sonstige Antrag eingegangen oder die verwei-
sung vor den güterichter erfolgt ist, und
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f) einem gegebenenfalls nachzustellenden zusatzzeichen (Anlagen 2 und 4); in ent-
schädigungsverfahren (§§ 201 gvg, 202 satz 2 sgg) ist zur Kennzeichnung des be-
troffenen rechtsgebiets ein registerzeichen aus der Anlage 1 als weiteres zusatzzei-
chen hinzuzusetzen.

2soweit sie nicht durch den schrägstrich getrennt sind, werden die einzelnen merkmale des 
Aktenzeichens durch ein Leerzeichen getrennt.

(3) Auf vergleichsprotokollen des güterichters werden unter dem Aktenzeichen auch das 
Aktenzeichen des herkunftsverfahrens und das herkunftsgericht mit sitz angegeben.

(4) 1die in verfahren vor dem Landessozialgericht anfallenden vorgänge werden unter dem 
besonderen Aktenzeichen dieser instanz geführt. 2Auf jeder beschwerde- oder berufungs-
entscheidung ist unter dem Aktenzeichen der zweiten instanz auch das erstinstanzliche 
Aktenzeichen in bruchform anzugeben. 3Auf Anordnung des Präsidenten des Landessozial-
gerichts kann auf den entscheidungen, dem Aktendeckel oder dem datenblatt dem Akten-
zeichen der ersten instanz in Klammern der gerichtsort oder ein Kürzel für diesen angefügt 
werden.

beispiel:  L 21 r 1205/07_
 s 14 r 311/05 (P)

(5) Jede Änderung des Aktenzeichens ist auf dem Aktendeckel oder dem datenblatt zu 
vermerken und allen beteiligten mitzuteilen.

§ 3

Bildung der Akten

(1) 1das in den rechtssachen anfallende schriftgut wird in verfahrensakten zusammen-
gefasst. 2Für die in den registern zu führenden verfahren sind hauptakten (§ 6) anzulegen. 
soweit notwendig, können darüber hinaus

a) nebenakten (§ 7),

b) doppelakten (§ 8),

c) ersatzakten (§ 9) und

d) retente (§ 14)

angelegt werden.

(2) 1hauptakten, nebenakten, doppelakten und ersatzakten werden grundsätzlich als ge-
heftete bände in einem Aktendeckel oder – bei verwendung transparenter deckel – mit ei-
nem vorgehefteten datenblatt geführt. 2die unterlagen in güterichterverfahren können im 
hinblick auf § 16 Absatz 5 satz 3 als blattsammlung geführt und mit einer blattsammlungs-
hülle versehen werden.

(3) 1retente und nebenakten, insbesondere in unselbständigen PKh- und Kostensachen, 
sowie das in Ar-sachen und in Amts- und rechtshilfeersuchen anfallende schriftgut kön-
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nen, soweit der zu erwartende umfang außer verhältnis zu dem mit dem Anlegen einer Akte 
nach Absatz 2 verbundenen Aufwand steht, auch als blattsammlung geführt werden. 2blatt-
sammlungen benötigen keinen Aktendeckel und keine Foliierung. 3Wächst der umfang einer 
blattsammlung an, so ist die blattsammlung mit seitenzahlen zu versehen oder in eine ge-
heftete Akte zu überführen.

§ 4

Aktendeckel oder datenblatt

(1) 1Auf dem Aktendeckel oder auf dem datenblatt werden das gericht, der name oder 
die sonstige bezeichnung der verfahrensbeteiligten sowie der Prozessbevollmächtigten und 
das Aktenzeichen angegeben. 2in der zweiten instanz ist das Aktenzeichen des Landesso-
zialgerichts hinzuzufügen (§ 2 Absatz 4). 3bei verweisung der Parteien vor einen güterichter 
nach § 202 satz 1 sgg in verbindung mit § 278 Absatz 5 zPo wird dem Aktenzeichen des 
herkunftsverfahrens das des güterichterverfahrens beigefügt. 4Auf dem Aktenumschlag 
oder dem datenblatt des güterichterverfahrens wird das Aktenzeichen des verweisenden 
verfahrens aufgeführt. 5bei terminen vor dem güterichter sind zusätzlich die für die Kos-
tenerhebung relevanten Angaben zu vermerken, insbesondere ort, beginn und ende der 
verhandlung sowie die teilnehmer, soweit sie nicht aus dem Akteninhalt ersichtlich sind. 
6soweit sonstige vorschriften die Aufnahme weiterer vermerke auf dem Aktendeckel oder 
datenblatt vorsehen, bleiben diese unberührt.

(2) 1darüber hinaus sollen insbesondere für entscheidungen in der sache sowie für die 
bewilligung von Prozesskostenhilfe, die beiordnung eines rechtsanwalts, die beiziehung 
von Akten, den eingang und die rücksendung von originalunterlagen und die erhebung von 
Kosten weitere vermerke aufgenommen werden. 2dem Präsidenten des Landessozialge-
richts bleiben von satz 1 abweichende regelungen sowie nähere bestimmungen zu inhalt 
und Form der Angaben und vermerke vorbehalten. 3er kann anordnen, dass für weitere 
sachverhalte vermerke anzubringen sind.

(3) die notwendigen Angaben und vermerke auf dem Aktendeckel oder dem datenblatt 
sind auf dem aktuellen stand zu halten.

(4) 1Folgebände erhalten dem ersten band entsprechende Aktendeckel oder datenblätter. 
2die bände sind fortlaufend zu nummerieren. 3muss ein Aktendeckel ersetzt werden, sind 
alle Angaben und vermerke auf den neuen Aktendeckel zu übertragen.

§ 5

Grundsätze der Aktenführung

(1) 1Alle zu einer Akte gehörenden schriftstücke (einschließlich Faxe) werden grundsätzlich 
in der reihenfolge ihres eingangs bei der geschäftsstelle im original eingeheftet und oben 
rechts fortlaufend mit arabischen zahlen nummeriert. 2soweit zur behandlung von briefum-
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schlägen keine gesonderten landesrechtlichen vorschriften bestehen, sind sie zur Akte zu 
nehmen, wenn sich darin Klage-, Antrags- oder rechtsmittelschriften befunden haben.

(2) 1zustellungsnachweise sind unmittelbar hinter der entscheidung beziehungsweise ver-
fügung einzuordnen, zu der sie gehören. 2Wenn zustellungsnachweise in einer sache in 
großer zahl anfallen, können sie ausnahmsweise als nebenakte (gegebenenfalls in Form 
einer blattsammlung) geführt werden. 3die Anlage einer solchen nebenakte ist auf der zu-
stellverfügung zu vermerken.

(3) ist ein weiterer band anzulegen, so wird dies in dem zu schließenden band unter Angabe 
der bis dahin erreichten blattzahl und des datums vermerkt.

(4) 1die verfahrensakten des sozialgerichts werden in der zweiten instanz fortgeführt. 2der 
beginn des zweitinstanzlichen verfahrens wird durch ein hinter dem letzten blatt des beim 
sozialgericht entstandenen vorgangs einzuheftendes trennblatt gekennzeichnet. 3unmit-
telbar hinter dem trennblatt sind verfügungen zur berichterstatterbestimmung einzuheften. 
4ein in der zweiten instanz neu angelegter band wird bestandteil der Akten des sozialge-
richts. 5nach Abschluss des rechtsmittelverfahrens sind die Akten des sozialgerichts der 
geschäftsstelle des erstinstanzlichen gerichts nebst einer beglaubigten Abschrift der im 
rechtsmittelverfahren ergangenen entscheidung zurückzusenden. 6das original der ent-
scheidung sowie der schlussverfügung des Landessozialgerichts sollen beim Landessozi-
algericht verbleiben. 7im einverständnis mit der obersten dienstbehörde können durch den 
Präsidenten des Landessozialgerichts von satz 1 bis 4 und 6 abweichende regelungen 
getroffen werden.

(5) 1Werden später zurückzugebende oder zum unmittelbaren einheften aus anderen grün-
den nicht geeignete unterlagen eingereicht, so sind sie möglichst in einem einzuheftenden 
umschlag aufzubewahren. 2dies gilt auch für schriftstücke und unterlagen, die im rah-
men eines güterichterverfahrens von den Parteien oder dem güterichter als vertraulich be-
zeichnet werden und/oder nach Abschluss des verfahrens zurückzugeben sind. 3Auf dem 
umschlag werden der inhalt, der name des einsenders sowie das Aktenzeichen und die 
blattzahl notiert. 4die vollständige oder teilweise vorübergehende oder dauerhafte entnah-
me der unterlagen sowie deren verbleib werden von der geschäftsstelle auf dem umschlag 
vermerkt. 5zum verfahren gereichte unterlagen, die nicht entsprechend satz 1 aufbewahrt 
werden können, werden mit Angaben versehen, die ihre zuordnung zu dem verfahren er-
möglichen, und nach Fertigung eines entsprechenden Aktenvermerks gesondert verwahrt. 
6dies gilt insbesondere für röntgenbilder; der Präsident des Landessozialgerichts trifft zu 
deren verwahrung nähere Anordnungen.

(6) 1Wird ein blatt vorübergehend oder dauerhaft aus der Akte entfernt, so ist stattdessen 
ein als solches zu bezeichnendes Fehlblatt einzuheften. 2Auf dem Fehlblatt sind das ent-
nommene schriftstück und seinen verbleib kennzeichnende Angaben zu vermerken.
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§ 6

Hauptakten

(1) 1zu der hauptakte werden grundsätzlich alle zu dem verfahren eingehenden schrift-
stücke und sonstigen unterlagen genommen. 2schriftstücke, die sowohl in die hauptakte 
als auch in die nebenakte gehören (zum beispiel bei verfahren bezüglich der gewährung 
von Prozesskostenhilfe), sind im original zur hauptakte und in Ablichtung zur nebenakte zu 
nehmen. 3entgegenstehende vorschriften bleiben unberührt.

(2) 1dem ersten blatt der Akte wird ein stammdatenblatt vorgeheftet. 2das stammdaten-
blatt soll mit dem geschäftsstellenautomationsprogramm erzeugt werden und die vollstän-
digen namen und Anschriften aller verfahrensbeteiligten, gegebenenfalls deren gesetzlichen 
vertreter und/oder bevollmächtigten sowie die Kommunikation mit den beteiligten erleich-
ternde informationen enthalten. 3die Angaben auf dem stammdatenblatt sind laufend zu 
aktualisieren. 4Weitere Anordnungen zum inhalt des stammdatenblattes bleiben dem Präsi-
denten des Landessozialgerichts vorbehalten.

(3) nach dem stammdatenblatt ist dem ersten blatt der Akte zudem eine Aufstellung der 
Aktenzeichen aller weiteren anhängigen und abgeschlossenen verfahren des Klägers oder 
Antragstellers bei dem gericht vorzuheften.

(4) 1Werden Aktenordner oder andere unterlagen beigezogen (beiakten), sind diese so zu 
kennzeichnen, dass die zugehörigkeit zu der hauptakte jederzeit erkennbar ist. 2die beizie-
hung und der verbleib der beiakten sind in der hauptakte zu vermerken.

§ 7

nebenakten

(1) 1Für vorgänge, die mit einer sache, für welche eine hauptakte angelegt ist, im zusam-
menhang stehen, die aber selbst nicht in einer hauptakte zu führen sind, können nebenak-
ten angelegt werden. 2dies gilt insbesondere für schriftstücke, die einen nicht selbstständig 
zu registrierenden Antrag auf bewilligung von Prozesskostenhilfe betreffen. 3nebenakten 
sind bestandteile der hauptakten. 4das Anlegen einer nebenakte ist auf dem Aktendeckel 
oder dem datenblatt der hauptakte zu vermerken.

(2) 1in einem als nebenakte anzulegenden gesonderten Kostenheft zu führen sind die in 
einer rechtssache anfallenden Kostenvorgänge, zahlungsanzeigen und sonstigen nach-
richten der Landeskasse sowie vorgänge im zusammenhang mit der Abrechnung von Kos-
tenvorschüssen nach § 109 sgg. 2das Kostenheft ist bei der hauptakte zu führen; es soll 
ihr als blattsammlung vorgeheftet werden.

(3) 1Wird dem richter eine erinnerung gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss, gegen 
den Kostenansatz, gegen die Festsetzung der rechtsanwaltsvergütung oder gegen die 
Festsetzung der vergütung eines im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneten rechtsan-



198

waltes zur entscheidung vorgelegt, so ist für diesen vorgang eine neue hauptakte anzulegen. 
2dies ist auf dem Aktendeckel des hauptsacheverfahrens zu vermerken. 3zu der neuen Akte 
sind die Ablichtungen der angefochtenen entscheidung des urkundsbeamten, der nichtab-
hilfeentscheidung und der dieser entscheidung zugrunde liegenden vorgänge des hauptsa-
cheverfahrens zu nehmen. 4der Präsident des Landessozialgerichts kann von satz 1 bis 3 
abweichende Anordnungen treffen; die regelungen in § 20 Absatz 1 satz 2 und § 2 bleiben 
davon jedoch unberührt.

(4) 1die in den in Absatz 3 genannten streitigkeiten entstandenen Akten werden nach deren 
erledigung den Akten des hauptsacheverfahrens beigefügt. 2Kosten betreffende vorgänge 
sind zuvor dem Kostenbeamten vorzulegen.

§ 8

doppelakten

1hat ein gericht höherer instanz über ein rechtsmittel zu entscheiden und wird das ver-
fahren im Übrigen in der unteren instanz fortgesetzt, so wird auf Anordnung des gerichts 
ein doppel der hauptakte angelegt. 2dem Aktenzeichen wird auf dem Aktendeckel oder 
dem datenblatt der doppelakte „ii“ nachgestellt. 3bis zur beendigung der verfahren ist die 
doppelakte von der hauptakte getrennt fortzuführen. 4sobald einer der beiden teile des 
verfahrens beendet ist, wird die getrennte Aktenführung beendet. 5die doppelakte ist der 
hauptakte geschlossen beizufügen.

§ 9

ersatzakten

(1) 1ist eine Akte ganz oder zum teil abhanden gekommen, so ist dies dem vorsitzenden, 
der geschäfts- und der gerichtsleitung mitzuteilen. 2nach entsprechender richterlicher An-
ordnung wird der verlust der Akte den verfahrensbeteiligten mitgeteilt und eine ersatzakte 
angelegt. 3soweit keine besonderen richterlichen Anordnungen hierzu getroffen werden, 
sind die verfahrensbeteiligten aufzufordern, in ihrem besitz befindliche unterlagen, die be-
standteil der Akte gewesen sind oder gewesen sein können, zur herstellung der ersatzakte 
zur verfügung zu stellen. 4ist diese angelegt, sind die unterlagen zurückzureichen. 5die er-
satzakte ist auf dem Aktendeckel oder dem datenblatt als solche kenntlich zu machen.

(2) 1Finden sich die abhanden gekommenen unterlagen wieder ein, so ist auch dies dem 
vorsitzenden, der geschäfts- und der gerichtsleitung sowie den verfahrensbeteiligten mit-
zuteilen. 2die seit dem Abhandenkommen entstandenen vorgänge werden aus der ersatz-
akte in die hauptakte übernommen und die blattzahlen berichtigt. 3der verbliebene teil der 
ersatzakte ist der hauptakte geschlossen beizufügen.
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§ 10

Verbindung und Trennung von Verfahren

(1) 1Werden verfahren zur gemeinsamen verhandlung und entscheidung verbunden, sind 
nur die Akten des nicht erledigten verfahrens weiterzuführen. 2soweit in der entscheidung 
zur verbindung der verfahren das fortzuführende verfahren nicht ausdrücklich bestimmt ist, 
ist das ältere der verfahren fortzuführen. 3die Akten des durch verbindung erledigten ver-
fahrens werden mit einer beglaubigten Abschrift des verbindungsbeschlusses geschlossen 
der hauptakte des fortzuführenden verfahrens beigefügt. 4Auf ihrem Aktendeckel oder da-
tenblatt ist ein vermerk über die verbindung anzubringen. 5die verbindung ist im datensatz 
beider verfahren zu vermerken.

(2) 1ordnet das gericht an, dass als eine sache geführte verfahren getrennt verhandelt 
und entschieden werden sollen, so ist für das abgetrennte verfahren eine neue hauptakte  
(§ 18 Absatz 5) anzulegen. 2diese beginnt mit einer beglaubigten Abschrift des trennungs-
beschlusses. 3Auf Anordnung des vorsitzenden können Ablichtungen aus der bisherigen 
Akte gefertigt und zu der neuen Akte genommen werden. 4die trennung ist auf dem Akten-
deckel oder datenblatt zu vermerken.

§ 11

Wiederaufnahme, Zurückverweisung und Fortsetzung von Verfahren

1Wird eine entscheidung durch die rechtsmittelinstanz aufgehoben und die sache zurück-
verwiesen, wird ein statistisch erledigtes verfahren wieder aufgenommen oder wird wegen 
der Anfechtung einer verfahrensbeendenden erklärung die Fortsetzung eines verfahrens 
begehrt, so sind die Akten des vorangegangenen verfahrens unter einlegung eines trenn-
blattes unter dem neuen Aktenzeichen (§ 18 Absatz 3 a und b) fortzuführen. 2dazu ist das 
Aktenzeichen des erledigten verfahrens auf dem Aktendeckel leserlich zu streichen und mit 
dem neuen Aktenzeichen zu versehen. 3Wird auf Anordnung des vorsitzenden eine neue 
Akte angelegt, sind die Akten des erledigten verfahrens der neuen hauptakte geschlossen 
beizufügen.

§ 12

Verwahrung der Akten

(1) 1die verfahrensakten werden von der geschäftsstelle geordnet und grundsätzlich nach 
spruchkörpern getrennt verwahrt. 2ein retent ist dort zu verwahren, wo die dazugehörige 
Akte zu verwahren wäre. 3es können Fächer für bereits terminierte und für entscheidungs-
reife verfahren angelegt werden. 4näheres bestimmt die gerichtsleitung. 5die Akten des 
güterichterverfahrens sind bis zum Abschluss des güterichterverfahrens separat und ohne 
einsichtsmöglichkeit für dritte aufzubewahren.
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(2) 1Akten und Aktenbestandteile dürfen nur zur bearbeitung aus der geschäftsstelle ent-
fernt werden. 2dies soll nur mit Wissen der geschäftsstelle erfolgen; anderenfalls ist sie 
unverzüglich zu informieren. 3mit Ausnahme vertraulich zu behandelnder sachen dürfen 
Akten und Aktenbestandteile nicht unter persönlichem verschluss gehalten werden. 4die 
geschäftsstelle muss den verbleib von Akten und Aktenbestandteilen jederzeit nachweisen 
können.

(3) 1Abgeschlossene Akten werden geordnet in der registratur oder dem Archiv aufbe-
wahrt. 2der Präsident des Landessozialgerichts regelt die einzelheiten für die ordnung der 
registratur oder des Archivs. 3insoweit bestehende landesrechtliche regelungen bleiben 
unberührt.

(4) sammelakten sind nach besonderer Anordnung der gerichtsleitung aufzubewahren.

§ 13

Fristen und Termine

(1) 1die geschäftsstelle legt die Akten termingerecht vor. 2die Fristenkontrollen sollen mit 
hilfe des geschäftsstellenautomationsprogramms vorgenommen werden.

(2) 1vor einer sitzung ist den mitgliedern des spruchkörpers ein terminsverzeichnis vorzu-
legen, das die Aktenzeichen, die namen der mitwirkenden berufsrichter, der ehrenamtlichen 
richter und gegebenenfalls des urkundsbeamten der geschäftsstelle sowie der beteiligten 
enthält. 2Am eingang zum sitzungssaal ist ein terminsverzeichnis auszuhängen.

§ 14

Versenden von Akten und Gewährung von Akteneinsicht

(1) 1Wird eine Akte dem rechtsmittelgericht zur entscheidung vorgelegt, ist ein retent an-
zulegen. 2nicht an das rechtsmittelgericht weiterzuleitende vorgänge werden zum retent 
genommen und nach rückkehr der Akte an das Ausgangsgericht in diese eingeheftet.

(2) 1Werden aus anderen gründen Akten oder Aktenteile laufender verfahren versandt, so 
ist ebenfalls ein retent anzulegen, aus welchem sich das Aktenzeichen, die beteiligten, der 
empfänger, der grund und der umfang der versendung ergeben. 2zum retent zu nehmen 
sind insbesondere Ablichtungen des Übersendungsersuchens und der Übersendungsver-
fügung. 3die versendung hat gegen einen zustellnachweis zu erfolgen. 4die einhaltung der 
rücksendefrist ist von der geschäftsstelle zu überwachen.

(3) 1bis zur rückkehr der nach Absatz 2 versandten Akten eingehende schriftstücke wer-
den entweder nach richterlicher Anweisung den übersandten Akten nachgereicht oder zum 
retent genommen. 2nebenakten, insbesondere die in Prozesskostenhilfeverfahren angeleg-
ten, sowie vorgänge, bezüglich derer die Akteneinsicht aus besonderen gründen beschränkt 
oder versagt ist, sind beim retent zu verwahren. 3sie dürfen nur auf besondere richterliche 
Anordnung versandt werden. 4blattsammlungen sind vor der versendung zu heften.
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(4) 1nehmen beteiligte im gericht einsicht in die Akten zu laufenden verfahren, hat die 
geschäftsstelle dies zu beaufsichtigen. 2die beaufsichtigung kann nach Anordnung der 
gerichtsleitung auch in anderer Weise sichergestellt werden. 3einsicht in abgeschlossene 
verfahren wird nur auf Anordnung der gerichtsleitung gewährt. 4dieser bedarf es nicht bei 
Anforderungen durch das Landessozialgericht.

§ 15

Abgabe von Akten

(1) Werden verfahrensakten endgültig an einen anderen spruchkörper, ein anderes gericht 
oder eine behörde abgegeben, sind die Abgabeentscheidung und der tag der tatsächlichen 
Abgabe im datensatz zu vermerken.

(2) 1bei Abgaben innerhalb des gerichts ist die Akte fortzuführen. 2entsprechendes gilt bei 
Änderungen der sachgebietszuordnung während eines laufenden verfahrens.

(3) 1die versendung von Akten hat gegen einen zustellnachweis zu erfolgen. 2retente brau-
chen nicht angelegt werden. 3die zustellnachweise sind nach Anordnung der gerichtslei-
tung aufzubewahren. 4nach Abgabe eingehende schriftstücke werden urschriftlich weiter-
geleitet.

(4) 1im Falle der verweisung wird um mitteilung des neuen Aktenzeichens gebeten. 2dieses 
wird im register nachgetragen, sobald es bekannt ist.

§ 16

Abschluss und Weglegen der Akten

(1) 1hat das gericht festgestellt, dass das verfahren im sinne der Anordnung über die er-
hebung von statistischen daten in der sozialgerichtsbarkeit als erledigt gilt, so schließt die 
zuständige geschäftsstelle die dazugehörigen Akten nach abschließender kostenrechtlicher 
Prüfung ab. 2vor dem Weglegen sind die den hierzu erlassenen bestimmungen entspre-
chenden vermerke über die Aufbewahrung, Aussonderung, Ablieferung und vernichtung 
von schriftgut zu fertigen.

(2) 1zur erleichterung der späteren Aussonderung kann der Präsident des Landessozialge-
richts bestimmen, dass das von der vernichtung auszunehmende und länger aufzubewah-
rende schriftgut bereits von seiner entstehung an von der chronologischen Aktenheftung 
ausgenommen und nach Aktenzeichen geordnet verwahrt wird. 2Anstelle des gesondert 
verwahrten originalschriftgutes ist eine Leseabschrift zu den Akten zu nehmen.

(3) 1beigezogene verwaltungsvorgänge sowie sonstige zurückzureichende schrift- und be-
weisstücke bleiben zunächst bei den Akten. 2Wird ein rechtsmittel eingelegt, werden sie mit 
den Akten dem rechtsmittelgericht vorgelegt. 3Wird auf rechtsmittel verzichtet oder wird 
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innerhalb der entsprechenden Frist kein rechtsmittel eingelegt, so werden sie zurückgege-
ben. 4durch den Präsidenten des Landessozialgerichts können von satz 1 abweichende 
regelungen getroffen werden.

(4) 1in rechtshilfeersuchen angefallene schriftstücke und unterlagen sind nach deren er-
ledigung mit den Akten des ersuchenden gerichts beziehungsweise der ersuchenden be-
hörde an diese zurückzusenden. 2müssen ausnahmsweise vom ersuchten gericht einzelne 
schriftstücke zurückbehalten werden, sind diese nach den Anordnungen der gerichtsleitung 
zu archivieren; im register ist ein hinweis auf den verbleib aufzunehmen.

(5) 1ein güterichterverfahren ist abgeschlossen, wenn eine mitteilung über die beendigung 
des streits durch den güterichter oder eine sonstige rückgabe zum herkunftsverfahren 
erfolgt ist. 2nach Abschluss des güterichterverfahrens ist das als vertraulich bezeichnete 
schriftgut an den einsender zurückzugeben oder zu vernichten, sofern die beteiligten auf 
die rückgabe verzichtet haben, es sei denn, die Parteien haben eine andere vereinbarung 
getroffen. 3das in der Akte oder blattsammlung verbleibende schriftgut ist an das Prozess-
gericht zurückzugeben und bei den Akten des herkunftsverfahrens aufzubewahren.

§ 17

datenerfassung, Führung von Registern und Verzeichnissen

(1) 1die schriftgutverwaltung wird mit dem eingeführten geschäftsstellenautomationspro-
gramm durchgeführt. 2die registrierung der neueingänge erfolgt in elektronischer Form.

(2) das Programm muss mindestens folgende register- und verzeichnisfunktionen gewähr-
leisten:

a) verfahrensregister (§ 18),
b) Allgemeines register (§19),
c) register für sonstige verfahren (§ 20),
d) namenverzeichnis (§ 21),
e) verhandlungskalender (§ 22) und
f) Fristenkalender (§ 13 Absatz 1).

(3) 1verfahren mit demselben registerzeichen werden, zum Jahresbeginn mit 1 beginnend, 
fortlaufend nummeriert. 2der Präsident des Landessozialgerichts kann anordnen, dass die 
im selben register einzutragenden verfahren mit 1 beginnend fortlaufend nummeriert wer-
den. 3die register müssen mindestens enthalten:

a) registerzeichen,
b) laufende nummer,
c) tag des eingangs bei gericht,
d) namen der verfahrensbeteiligten,
e) bemerkungen (zum beispiel verbindung, trennung und Abgabe),
f) Art und tag der erledigung,
g) bei zweitinstanzlichen verfahren, Angaben zur vorinstanz.
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(4) unter bemerkungen sind auch zu erfassen:

a)  die erhebung einer verzögerungsrüge nach § 198 Absatz 3 gvg in verbindung mit  
§ 202 satz 2 sgg mit dem Kürzel „vr“, sobald in der instanz die erste verzögerungs-
rüge eingegangen ist;

b) bei verweisung der Parteien vor den güterichter nach § 202 satz 1 sgg in ver-
bindung mit § 278 Absatz 5 zPo das Aktenzeichen des güterichterverfahrens;

c) in güterichterverfahren das Aktenzeichen des hauptverfahrens.

(5) 1die eingänge eines tages sind grundsätzlich in der alphabetischen reihenfolge der 
nachnamen, hilfsweise der vornamen, der Kläger beziehungsweise Antragsteller zu erfas-
sen. 2der Präsident des Landessozialgerichts kann hiervon abweichende regelungen tref-
fen. 3er bestimmt die einzelheiten der erfassung, insbesondere für juristische Personen.

§ 18

Verfahrensregister

(1) 1im verfahrensregister sind alle Klage-, rechtsmittel- und Antragsverfahren zu erfassen, 
für die nach § 1 Absatz 2 der Anordnung über die erhebung von statistischen daten in der 
sozialgerichtsbarkeit (sg-statistik) eine verfahrenserhebung durchgeführt wird. 2dabei sind 
die aus der Anlage 1 ersichtlichen, die einzelnen sachgebiete kennzeichnenden registerzei-
chen zu verwenden.

(2) ein selbstständig geführtes Prozesskostenhilfeverfahren ist unter dem registerzeichen 
zu erfassen, unter dem der spätere Antrag oder die Klage zu erfassen wäre.

(3) Als neueingänge zu erfassen sind auch

a) Anträge auf Wiederaufnahme oder Fortsetzung des verfahrens (auch wegen Anfech-
tung einer verfahrensbeendenden erklärung) sowie aus der rechtsmittelinstanz zu-
rückverwiesene sachen (vgl. § 11). im verfahrensregister des erledigten und des neu 
anzulegenden verfahrens sind entsprechende gegenseitige hinweise aufzunehmen,

b) die Aufnahme eines wegen ruhens, Aussetzung oder unterbrechung bereits statis-
tisch erledigten verfahrens,

c) Anträge auf bewilligung von Prozesskostenhilfe, wenn die sache weder bereits an-
hängig ist noch gleichzeitig anhängig wird,

d) beschwerden in derselben sache, die sich gegen eine andere entscheidung als die 
bereits anhängige beschwerde richtet,

e) die Weiterführung eines verfahrens über einen Antrag nach § 145 sgg nach zu-
lassung der berufung als berufungsverfahren. das neue Aktenzeichen ist auf dem 
Aktendeckel oder datenblatt zu vermerken,

f) rügeverfahren nach § 178a sgg. im verfahrensregister des erledigten und des neu 
anzulegenden verfahrens sind entsprechende gegenseitige hinweise aufzunehmen.

(4) die registermäßige neuerfassung unterbleibt
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a) bei verfahren, die nach erlass eines vorbehaltsurteils im nachverfahren weiter betrie-
ben werden,

b) bei eingang eines Antrages auf bewilligung von Prozesskostenhilfe, sofern die 
hauptsache bereits anhängig ist oder gleichzeitig anhängig gemacht wird,

c) bei eingang einer Klage, eines Antrags oder einer berufung, sofern für die haupt-
sache ein Antrag auf bewilligung von Prozesskostenhilfe anhängig ist oder innerhalb 
des letzten monats durch beschluss erledigt wurde,

d) beim eingang einer berufung, beschwerde oder eines Antrags auf zulassung der be-
rufung oder der beschwerde, sofern gegen die angefochtene entscheidung bereits 
eine berufung, beschwerde oder ein Antrag auf zulassung der berufung oder der 
beschwerde anhängig ist. der eingang des weiteren rechtsmittels ist im datensatz 
des bereits anhängigen zu vermerken,

e) bei verfahren nach § 199 sgg.

(5) 1Wird ein verfahren von einem anderen abgetrennt (§ 10 Absatz 2), so behält eines der 
verfahren das bisher vergebene Aktenzeichen. 2das andere verfahren wird unter einem neu-
en Aktenzeichen neu erfasst. 3im register sind gegenseitige verweise aufzunehmen.

(6) 1bei der Abgabe innerhalb des gerichts ist das abgegebene verfahren nach den vorga-
ben der sg-statistik abzuschließen und statistisch wie ein neueingang zu behandeln. 2die 
Akte wird unter Änderung der ordnungsnummer des spruchkörpers (im Übrigen unter dem 
gleichen Aktenzeichen) fortgeführt. 3die berichtigung des spruchkörpers ist auf dem Ak-
tendeckel und im register zu vermerken. 4einer unverzüglichen mitteilung des geänderten 
Aktenzeichens an die beteiligten bedarf es in diesem Falle nicht.

(7) 1bei nachträglicher Änderung des sachgebiets ist das verfahren nach den vorgaben der 
sg-statistik und registermäßig abzuschließen und wie ein neueingang zu behandeln. 2dazu 
ist das zuvor vergebene Aktenzeichen auf dem Aktendeckel leserlich zu streichen und der 
Aktendeckel mit dem neuen Aktenzeichen zu versehen. 3im register sind gegenseitige ver-
weise aufzunehmen.

§ 19

Allgemeines Register (AR)

(1) 1in das Allgemeine register werden eingetragen

a) eingänge, bei denen zweifelhaft ist, ob sie zu bereits bestehenden oder noch anzule-
genden Akten gehören oder ob sie in das verfahrensregister einzutragen sind,

b) eingänge, die ohne verfügung in der sache an ein anderes gericht oder eine behörde 
abzugeben sind und

c) schutzschriften.
2Für alle im Allgemeinen register zu erfassenden sachen ist das registerzeichen Ar zu 
verwenden (Anlage 3).
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(2) 1Abgaben innerhalb des gerichts betreffend die in Absatz 1 bezeichneten verfahren sind 
im register besonders kenntlich zu machen. 2der Präsident des Landessozialgerichts trifft 
Anordnungen zu Form und inhalt des vermerks.

§ 20

Register für sonstige Verfahren (SF)

(1) 1in dem register für sonstige verfahren werden Anträge erfasst, für die nach der sg-
statistik eine monatserhebung durchzuführen ist. 2dies sind

1.  als Kostensachen:
erinnerungen gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss, gegen den Kostenansatz, 
gegen die Festsetzung der rechtsanwaltsvergütung oder gegen die Festsetzung der 
vergütung eines im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneten rechtsanwaltes, die 
dem richter zur entscheidung vorgelegt werden,

2.  Amts- und rechtshilfeersuchen an das sozialgericht (einschließlich der Angelegen-
heiten nach § 22 sgb X),

3.  als sonstige sF-verfahren:

a) verfahren auf Ablehnung von gerichtspersonen (§ 60 sgg),

b) beweissicherungsverfahren (außerhalb eines anhängigen verfahrens),

c) Angelegenheiten der ehrenamtlichen richter nach dem sgg,

d) Angelegenheiten nach den §§ 178, 189 sgg,

e) Wahlanfechtungen nach § 6 sgg in verbindung mit § 21b Absatz 6 gvg,

f) bestimmung des zuständigen gerichts nach § 58 sgg,

g) entschädigungsverfahren nach § 201 gvg in verbindung mit § 202 satz 2 sgg,

h) verfahren vor dem güterichter nach § 202 satz 1 sgg in verbindung mit § 278 
Absatz 5 zPo.

(2) 1Abgaben innerhalb des gerichts betreffend die in Absatz 1 bezeichneten verfahren sind 
im register besonders kenntlich zu machen. 2der Präsident des Landessozialgerichts trifft 
Anordnungen zu Form und inhalt des vermerks.

(3) Auf Anordnung des Präsidenten des Landessozialgerichts können weitere register 
geführt werden, in denen nach der sg-statistik nicht zu erfassende verfahren oder ent-
scheidungen aufgenommen werden (zum beispiel Festsetzung der vergütung von zeugen, 
sachverständigen und anderen beteiligten; Festsetzung der gebühren nach § 184 Absatz 1  
sgg; sonstige Angelegenheiten, für die ein Aktenzeichen vergeben wird, aber weder eine 
verfahrenserhebung durchzuführen noch eine zählung nach ziffer F. in der monatsstatistik 
vorgesehen ist). 
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§ 21

namen- oder Adressdatei

1die erfassung der daten der beteiligten erfolgt in elektronischer Form. 2in das verzeich-
nis sind mindestens der vollständige name und die Adresse aufzunehmen. 3es wird bei 
jedem gericht zentral geführt. 4vorbehaltlich anderer Anordnungen des Präsidenten des 
Landessozialgerichts ist es alphabetisch nach den namen, hilfsweise nach den vornamen 
der beteiligten zu ordnen. 

§ 22

Verhandlungskalender

(1) Für die termine zur mündlichen verhandlung, beweisaufnahme, verkündung einer ent-
scheidung, erörterung des sachverhalts und in rechtshilfeangelegenheiten sowie für sit-
zungen zur entscheidung ohne mündliche verhandlung ist (elektronisch) ein verhandlungs-
kalender zu führen.

(2) 1in dem verhandlungskalender sind datum, uhrzeit, ort und Aktenzeichen zu vermerken. 
2dem Präsidenten des Landessozialgerichts bleiben nähere bestimmungen zu Form und 
inhalt der eintragungen vorbehalten.

(3) der gesonderten Führung eines verhandlungskalenders bedarf es nicht, wenn eine 
Übersicht der für einen sitzungstag anberaumten termine mit den in Absatz 2 genannten 
daten aus dem geschäftsstellenautomationsprogramm abgerufen werden kann.

§ 23

Schlussbestimmungen

1Anordnungen der gerichtsleitung gelten weiter, soweit die vorstehenden bestimmungen 
ihnen nicht entgegenstehen. 2treffen die gerichtsleitung oder der Präsident des Landesso-
zialgerichts ergänzende Anordnungen, bestehen unklarheiten oder scheinen abweichende 
regelungen, die nicht ausdrücklich zugelassen sind, erforderlich, so ist die oberste dienst-
behörde zu informieren.

§ 24

Inkrafttreten

dieser runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in Kraft.
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Anlage 1

Registerzeichen zum Verfahrensregister

die folgenden registerzeichen sind zu verwenden:

Registerzeichen Sachgebiet

AL Arbeitsförderung und die übrigen Aufgaben der bundesagentur für 
Arbeit (ohne streitigkeiten nach dem bKgg und dem sgb ii)

AS Angelegenheiten der grundsicherung für Arbeitsuchende 

AY Angelegenheiten des AsylbLg 

BK Angelegenheiten nach §§ 6a und 6b bKgg

BL blindengeld bzw. blindenhilfe

eG erziehungs- bzw. elterngeld und betreuungsgeld

KA recht der vertragsärzte und -zahnärzte

KG Kindergeld, ohne streitigkeiten nach §§ 6a und 6b bKgg

KR Krankenversicherung, gesamtsozialversicherungsbeiträge sowie 
nebengebiete

P Pflegeversicherung

R  rentenversicherung

SB Angelegenheiten des schwerbehindertenrechts

SV sonstige verfahren: Klagen und er-verfahren, die keinem rechts- 
gebiet zugeordnet werden können

SO Angelegenheiten des sozialhilferechts

u unfallversicherung

Ve soziales entschädigungsrecht
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im einvernehmen mit der obersten dienstbehörde kann der Präsident des Landessozial-
gerichts darüber hinaus die verwendung der folgenden weiteren registerzeichen anordnen:

Registerzeichen Sachgebiet

eH Angelegenheiten des entwicklungshelfergesetzes

Kn Knappschaftliche streitigkeiten

LW Alterssicherung der Landwirte

RS zusatz- und sonderversorgung der neuen bundesländer

VG opferentschädigungsgesetz

VH häftlingshilfegesetz

VJ streitigkeiten nach dem infektionsschutzgesetz

VK Kriegsopferversorgung

VM entschädigung für ehemalige ddr-bürger infolge medizinischer 
maßnahmen

VS soldatenversorgung

Vu sed-unrechtsbereinigungsgesetz
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Anlage 2

Zusatzzeichen zum Verfahrensregister

bestimmte geschäftsvorgänge sind nach maßgabe dieser Anlage mit zusatzzeichen zu 
kennzeichnen, die den das Jahr bezeichnenden ziffern im Aktenzeichen folgen.

sind mehrere zusatzzeichen zu verwenden, so gilt die reihenfolge dieser Anlage 

Zusatzzeichen Art des Geschäftsvorgangs

B beschwerdeverfahren, mit Ausnahme der nichtzulassungs- 
beschwerde

eR einstweiliger rechtsschutz

KL erstinstanzliches Klageverfahren beim Lsg 
(ohne normenkontrollverfahren)

nK normenkontrollverfahren

nZB beschwerden gegen die nichtzulassung der berufung 
(mit eingang beim Lsg)

PKH selbstständige Prozesskostenhilfeverfahren

RG Anhörungsrügeverfahren

WA  Wiederaufnahme

ZVW zurückverweisung

BG betreuungsgeldverfahren

Anlage 3

Registerzeichen für die nach § 19 und § 20 zu führenden Register

Registerzeichen Art des Geschäftsvorgangs

AR Allgemeines register, § 19 

SF sonstige verfahren, § 20



210

Anlage 4

Zusatzzeichen für das nach § 20 zu führende Register

Zusatzzeichen Art des Geschäftsvorgangs

Obligatorisch

RH Amts- und rechtshilfeersuchen 
(einschließlich der Angelegenheiten nach § 22 sgb X)

e erinnerungen gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss, gegen den 
Kostenansatz, gegen die Festsetzung der rechtsanwaltsvergütung 
oder gegen die Festsetzung der vergütung eines im Wege der Pro-
zesskostenhilfe beigeordneten rechtsanwaltes, die dem richter zur 
entscheidung vorgelegt werden

eK entschädigungsklagen (§§ 201 gvg, 202 satz 2 sgg)

AB Ablehnung von gerichtspersonen (§ 60 sgg)

GR verfahren vor dem güterichter 
(§ 202 satz 1 sgg i.v.m. § 278 Absatz 5 zPo)

Fakultativ (nach Anordnung des Präsidenten des Landessozialgerichts)

BW beweissicherungsverfahren

eRI Angelegenheiten der ehrenamtlichen richter

hinweis: Andere nach der sg-statistik zu erfassende sonstige verfahren, für die kein zusatz-
zeichen vorgesehen ist, werden ohne ein solches erfasst. im einvernehmen mit der obersten 
dienstbehörde kann der Präsident des Landessozialgerichts hierfür die verwendung weiterer 
zusatzzeichen anordnen.
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nr. 15 Änderung der Bestimmungen über die Verwendung von Gerichtskostenstemp-
lern. Rderl. d. MdJ v. 24.02.2014 (5250/1 - I/B 2 - 2011/3467 - I/B) – JMBl. S. 211 –

– Gült.-Verz. nr. 26, 4310 –

I.

der runderlass vom 14.06.2012 (Jmbl. s. 254) wird wie folgt geändert:

in nr. 12.1 satz 2 wird die Angabe „sechs monaten“ durch „zwölf monaten“ ersetzt.

II.

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.

V e R O R d n u n G e n  d e S  P R Ä S I d e n T e n 
d e S  O B e R L A n d e S G e R I c H T S

Fünfundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ortsgerichte 
im Lande Hessen vom 10.03.2014 (3842 e - I/3 - 2800/12) – JMBl. S. 211 –

– Gült.-Verz. nr. 28 –

Aufgrund des § 1 Abs. 3 satz 1 des ortsgerichtsgesetzes in der Fassung vom 2. April 1980 
(gvbl. i s. 114), zuletzt geändert durch gesetz vom 26. märz 2010 (gvbl. i s. 114), verordnet 
der Präsident des oberlandesgerichts im benehmen mit dem Kreisausschuss des Landkrei-
ses bergstraße:

Artikel 1

Abschnitt A. Landgericht darmstadt unterabschnitt vi. Amtsgericht Lampertheim der Anla-
ge zu § 1 der verordnung über die ortsgerichte im Lande hessen vom 1. september 1980 
(Jmbl. s. 792, 1039), zuletzt geändert durch verordnung vom 9. dezember 2013 (Jmbl. 2014 
s. 24), wird wie folgt geändert:

1. die nr. 4 und 5 werden wie folgt gefasst:

„4. bürstadt i 
(stadt bürstadt außer ortsgerichtsbezirk bürstadt ii)

5. bürstadt ii 
(stadtteil bobstadt)“
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2. nr. 6 wird aufgehoben.

3. die bisherigen nr. 7 bis 11 werden die nr. 6 bis 10.

Artikel 2

diese verordnung tritt am 1. Juni 2014 in Kraft.

P e R S O n A L n A c H R I c H T e n

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren veröffent-
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Hessisches Ministerium der Justiz

ernannt wurde:

zur ministerialrätin (A 16) : richterin am Landgericht tina simone zörb.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurde:

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärin stefanie daus.

Ausgeschieden sind:

ruhestand: 
vorsitzender richter am oberlandesgericht dr. Arno schwarz und richter am oberlandes-
gericht thomas Wolffram-Falk.

Landgerichte

versetzt wurde:
Frau Justizobersekretärin isabel gensmann v. d. Landgericht Wiesbaden a. d. Amtsgericht 
Koblenz.
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Ausgeschieden sind:

ruhestand:
richter am Landgericht Wilfried Jaekel in darmstadt, richter am Landgericht Joachim 
hermann Wolfgang Peppler in Frankfurt am main, Amtsinspektorin heidemarie enderl in 
Frankfurt am main und Justizobersekretärin michaela raab in Fulda.

Amtsgerichte

ernannt wurden:

zur direktorin des
Amtsgerichts : richterin am Amtsgericht als die ständige vertreterin einer direk-

torin oder eines direktors bettina tayefeh mahmoudi in Weilburg;

zur gerichtsvollzieherin : Justizobersekretärin gesine Probst in hanau, Justizsekretärin-
nen meike gerhold-schäfer in marburg und sumischa zarioh in 
Wiesbaden;

zum gerichtsvollzieher : Justizsekretäre Andreas Freudenstein in Frankenberg (eder), 
björn Fritz in Frankfurt am main und Karsten eichhorn in gießen;

zur Justiz-
hauptsekretärin : Justizobersekretärin carmen henning in Frankfurt am main;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärin claudia eichenbrenner in Königstein im taunus.

versetzt wurden:
Justizhauptsekretärin Karola eberhardt v. d. Amtsgericht offenbach am main a. d. Amts-
gericht darmstadt, Justizobersekretärin eva Wonsack v. d. Landesjustizkasse mainz a. d. 
Amtsgericht Frankfurt am main, Justizobersekretärin sandra schierenberg v. d. Amtsge-
richt darmstadt a. d. Amtsgericht Kassel, Justizobersekretärin claudia Kratz v. d. Amts-
gericht rüsselsheim a. d. Amtsgericht hanau, Justizobersekretärin Franziska Lotz v. d. 
Amtsgericht michelstadt a. d. Amtsgericht hanau, Justizobersekretärin bianca reith v. d. 
Amtsgericht Königstein im taunus a. d. Landgericht Limburg a. d. Lahn, Justizsekretärin 
Anke hertel v. d. Amtsgericht Königstein im taunus a. d. Amtsgericht büdingen, Justiz-
sekretärin margarethe Keck v. d. Amtsgericht groß-gerau a. d. Amtsgericht Frankfurt am 
main, Justizsekretärin Jennifer turgut v. d. Amtsgericht Frankfurt am main a. d. Landge-
richt Frankfurt am main, beauftragte gerichtsvollzieherin Jasmin ehnert v. d. Amtsgericht 
gießen a. d. Amtsgericht Königstein im taunus, beauftragte gerichtsvollzieherin melanie 
Felsch v. d. Amtsgericht Königstein im taunus a. d. Amtsgericht groß-gerau, Justizse-
kretär christian henneberg v. d. Amtsgericht Frankfurt am main a. d. staatsanwaltschaft 
marburg,

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtsführender richter – dr. Johannes dittrich 
in gießen, richter am Amtsgericht henning müller in darmstadt, obergerichtsvollzieher 
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Werner Knebel in bad schwalbach, obergerichtsvollzieher nikolaus rettig in darmstadt, 
obergerichtsvollzieher oskar schmitt in offenbach am main und Justizhauptsekretärin 
gudrun von mallek in Frankfurt am main.

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

ernannt wurden:

zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorin Andrea sandrock;

zur hauptsekretärin : obersekretärin bettina gehrke.

notarinnen und notare

zum notar wurden bestellt:
rechtsanwalt thomas reyer mit dem Amtssitz in eschwege, rechtsanwalt marcus baum 
mit dem Amtssitz in Kassel, rechtsanwalt Jörg Andreas Wilhelm blum mit dem Amtssitz 
in Kassel und rechtsanwalt nils Weigand mit dem Amtssitz in melsungen.

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar dr. Klaus sommerlad, Frankfurt am main, mit Ablauf des 31.03.2014

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar Karl-heinz zimmermann, Felsberg, mit Ablauf des 31.03.2014, 
notar Klaus roth, Frankfurt am main, mit Ablauf des 28.02.2014, 
notar henner Welker, Langen, mit Ablauf des 30.04.2014, 
notar manfred Pfenning, viernheim, mit Ablauf des 28.02.2014, 
notar Werner Foerster, Wiesbaden, mit Ablauf des 30.04.2014.
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S T e L L e n A u S S c H R e I B u n G e n

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni   
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

2. eine richterin oder einen richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni   
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten. 

3. die Präsidentin oder den Präsidenten

des Landgerichts Limburg a. d. Lahn (r 4).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni   
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

4. die direktorin oder den direktor

des Amtsgerichts idstein (r 1 mit Amtszulage nach Fußnote 1).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni   
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

5. eine richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtsführende richterin – oder einen 
richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtsführender richter

bei dem Amtsgericht Frankfurt am main (r 2), 
die oder der mit teilzeit zur hälfte des regelmäßigen dienstes tätig ist.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni  
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.1) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

6. eine geschäftsleiterin oder einen geschäftsleiter (§ 4 go)

bei dem Amtsgericht Wiesbaden.

die stelle ist ab 1. oktober 2014 neu zu besetzen.
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bezüglich der vorgenannten stellenausschreibung zu nr. 6 wird erwartet, dass die  
bewerberin oder der bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:

– Pflichtbewusstsein

– Leistungsbereitschaft

– belastbarkeit

– Flexibilität

– initiative

– besonders gute Auffassungsgabe

– gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

– Kostenbewusstsein

II. Besondere Voraussetzungen:

1. Fachkompetenz

– erfahrung in der rechtspflege und / oder der Justizverwaltung

–  mindestens gutes fachliches Können

2. Soziale Kompetenz

– Kontaktfähigkeit, gesprächsbereitschaft

– Fähigkeit zur Konfliktlösung und einfühlungsvermögen

– Fähigkeit zu interner und externer zusammenarbeit

3. Führungskompetenz

–  Fähigkeit zum vorbild

– entscheidungskompetenz, durchsetzungsvermögen, verhandlungsgeschick

– befähigung zur Personalführung und motivation

4. Organisatorische Kompetenz

– befähigung zur steuerung und veränderung von organisationsabläufen

– befähigung zur entwicklung und umsetzung von neuerungen

– befähigung zum sachgerechten Personaleinsatz

interessierten Frauen und männern wird die möglichkeit gegeben, sich durch schulung 
und hospitation auf die Übernahme der stelle vorzubereiten.

Staatsanwaltschaften

7. eine oberstaatsanwältin als dezernentin bei einer generalstaatsanwaltschaft oder einen 
oberstaatsanwalt als dezernenten bei einer generalstaatsanwaltschaft

bei der generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 2), 
die oder der in teilzeit zu drei vierteln des regelmäßigen dienstes tätig ist.

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.6) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.
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Verwaltungsgerichtsbarkeit

8. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am verwaltungsgericht Kassel (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.  

Sozialgerichtsbarkeit

9. eine richterin oder einen richter

am hessischen Landessozialgericht in darmstadt (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni   
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten. 

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem dienstweg zu richten:

zu nr.1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 7, nr. 8 und nr. 9 binnen drei Wochen an das hessische 
ministerium der Justiz;

zu nr. 6 binnen eines Monats an den Präsidenten des Amtsgerichts Wiesbaden.

eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5,  nr. 7,  
nr. 8 und nr. 9 auf eventuelle Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt eben-
so vorbehalten wie eine an Verwaltungsbelangen orientierte ermessensentscheidung 
zwischen mehreren Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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